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Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Andreas Kollross, Genossinnen und Genossen, haben 

am 22.09.2021 unter der Nr. 7827/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Aktion „Sprungbrett" gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 2 

• Wie viele Personen befinden sich im Moment in dem vorangestellten 

Arbeitstraining? (Bitte um Auflistung nach Bundesland, Geschlecht und Alter) 

• Wie viele Personen haben solch ein Arbeitstraining bereits absolviert? (Bitte um 

Auflistung nach Bundesland, Geschlecht und Alter) 

 

Aus datentechnischen Gründen können nur die Förderfälle jener Personen ausgewertet 

werden, die unmittelbar vor ihrem Eintritt in eine Beschäftigungsförderung im Rahmen des 

Programms Sprungbrett ein Arbeitstraining, eine Arbeitserprobung oder auch eine 

Fördermaßnahme zur arbeitsplatznahen Qualifizierung (AQUA) bereits absolviert haben. 

Diese Förderinstrumente zum Zwecke der Arbeitsvorbereitung bzw. Heranführung an ein 

Dienstverhältnis werden nämlich nicht nur vor einem Eintritt in das Programm Sprungbrett 

eingesetzt. Es können daher auch keine gesicherten Aussagen darüber getroffen werden, 

wie viele der aktuell im Rahmen dieser Vorbereitungsmaßnahmen unterstützten Personen 

nach Beihilfenende letztlich ein nach den Sprungbrett-Kriterien gefördertes 

Beschäftigungsverhältnis aufnehmen werden. Im Grunde kann daher nur Frage 2 wie folgt 

beantwortet werden:  
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In einer Beschäftigungsförderung des Programms Sprungbrett wurden von Juli 2021 bis 

Ende September 2021 insgesamt 469 Förderfälle verzeichnet (davon 217 für Frauen und 

252 für Männer), die vorher ein Arbeitstraining, eine Arbeitserprobung bzw. eine AQUA 

absolviert haben. Die Auflistung nach Bundesland, Geschlecht und Alter ist nachfolgender 

Tabelle 1 zu entnehmen: 

 

Tabelle 1: Förderfälle nach einem Arbeitstraining, einer Arbeitserprobung oder einer AQUA nach 

Bundesland, Geschlecht und Alter 

 

Zu den Fragen 3 und 4 

• Wie viele Unternehmen haben bis dato Interesse an der Aktion beteuert? (Bitte um 

Auflistung nach Bundesland und Branche)  

• Wie viele Langzeitbeschäftigungslose haben bis dato Interesse an der Aktion 

beteuert? (Bitte um Auflistung nach Bundesland, Geschlecht und Alter) 
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Informationen über programmspezifische Interessen von Kundinnen und Kunden werden – 

nicht zuletzt aus Gründen der Verwaltungsökonomie – nicht systematisch bzw. in 

auswertbarer Form erfasst, weshalb zu diesen Fragen keine Auskünfte erteilt werden 

können. 

 

Zur Frage 5 

• Wie viele Dienstverhältnisse wurden im Rahmen der Aktion „Sprungbrett" bis dato 

gefördert? (Bitte um Auflistung nach Bundesland, Geschlecht und Alter) 

 

Mit Stichtag 30.9.2021 wurden im Rahmen des Programms Sprungbrett 12.011 

Dienstverhältnisse gefördert.  

 

 
Tabelle 2: Anzahl der geförderten Dienstverhältnisse nach Bundesland, Geschlecht und Alter 
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Zur Frage 6 

• In welchen Branchen haben die jeweiligen Langzeitbeschäftigungslosen einen Job 

gefunden? (Bitte um Auflistung nach Bundesland, Geschlecht und Alter) 

 

Die Auflistung nach Bundesland, Geschlecht und Alter findet sich in der Beilage 1 zur Frage 

6 (Stand der Daten: 30.9.2021). 

 

Da die im Rahmen von Beschäftigungsprojekten ((Sozialökonomischer Betrieb (SÖB), 

Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte (GBP)) erfolgten Dienstverhältnisse alle beim 

jeweiligen Projekt und unter dessen Wirtschaftsklasse aufscheinen, ist die Auswertung zur 

besseren Nachvollziehbarkeit auf die erfolgten Förderungen im Rahmen der 

Kombilohnbeihilfe und der Eingliederungsbeihilfe beschränkt. 

 

Zur Frage 7 

• In welchem Dienstverhältnis befinden sich die im Zuge dieser Aktion angestellten 

Personen? 

 

Die Daten über die einzelnen Arbeitsverhältnisse werden vom Arbeitsmarktservice (AMS) 

nur für die Eingliederungsbeihilfe erhoben, da sie hier für die ordnungsgemäße 

Förderabwicklung erforderlich sind. Damit kann die Frage für knapp zwei Drittel aller 

bisherigen Beschäftigungsförderungen des Programms Sprungbretts beantwortet werden: 

 

Im Rahmen der Eingliederungsbeihilfe wurden bis 15.9.2021 4.523 Vollzeitarbeitsplätze und 

1.772 Teilzeitarbeitsplätze gefördert, wobei die Teilzeitquote bei Frauen – wohl nicht zuletzt 

auf Grund geschlechtsspezifischer Erwerbsmuster - mit rund 43% deutlich über jener der 

Männer (ca. 18%) liegt. 

 
Beschäftigungsausmaß Frauen Männer  Gesamt 

Teilzeit 1 096  676 1 772  

Vollzeit 1 477  3 046  4 523  

Dienstverhältnisse gesamt  2 573  3 722  6 295  

Tabelle 2: Beschäftigungsausmaß der geförderten Dienstverhältnisse nach Geschlecht 

(Eingliederungsbeihilfe) 

 

Zur Frage 8 

• Wie hoch ist der durchschnittliche Bruttolohn? 

 

Wie in der Beantwortung zur Frage 7 ausgeführt, kann dies aus datentechnischen Gründen 

nur in Bezug auf die Eingliederungsbeihilfe beantwortet werden, bei der der jeweilige 

Bruttolohn als förderrelevante Information erfasst wird. Der durchschnittliche Bruttolohn 

bei der Eingliederungsbeihilfe beträgt € 1.820,32 (Stand der Datenauswertung: 15.9.2021).  
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Zur Frage 9 

• Wie viel Geld wurde bis dato aus dem AMS-Regelbudget dafür ausgegeben? 

 

Im Zeitraum vom 1.7.2021 bis 30.9.2021 wurden für Beschäftigungsförderungen des 

Programms Sprungbrett bereits € 29.527.664,05 ausbezahlt. 

 

Zur Frage 10 

• Wie hoch sind die durchschnittlichen Lohnzuschüsse? 

 

Die Höhe der Lohnkostenzuschüsse kann nur im Bereich der Einzelförderungen 

(Eingliederungsbeihilfe, Kombilohnbeihilfe) ausgewertet werden, während Projekt-

förderungen sich auch auf sonstige Kostenarten (z.B. Gemeinkosten etc.) beziehen:  

 

Mit Stichtag 15.9.2021 beträgt der durchschnittliche Lohnkostenzuschuss (Gesamtbe-

willigungen/Anzahl Förderfälle) für die Eingliederungsbeihilfe € 10.357,19 und für den 

Kombilohn € 4.746,46. Über beide Förderinstrumente hinweg ergibt das einen Gesamt-

durchschnitt von € 9.460,76. 

 

Zur Frage 11 

• Wie hoch ist der Frauenanteil an den geförderten Personen? 

 

Der Frauenanteil bei den im Rahmen des Programms Sprungbrett bisher geförderten 

Personen (im Unterschied zu den in u.a. Tabelle 1 ausgewiesenen Förderfällen) beträgt 

44,4%. 

 

Zur Frage 12 

• Wie schaut die begleitende Evaluierung aus? 

o Wann soll der erste Evaluierungsbericht veröffentlicht werden? 

o Wer führt diese Evaluierung durch? 

 

Für die Umsetzung des Programms hat das AMS gemäß den Zielvorgaben des 

Bundesministeriums für Arbeit ein entsprechendes Monitoring implementiert, um die 

Entwicklung der Förderaktivitäten sowohl für die Zielgruppe des Programms als auch für 

andere Personenkategorien laufend beobachten und Wirkungserfolge bewerten zu 

können.  

 
 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher
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